
Ihre ökumenische Trau-
ung wirft für Sie neue
Fragen auf, die Sie in
Ruhe miteinander be-
denken sollten. Im Blick
auf die Taufe eines Kindes
sind Sie als Eltern verant-
wortlich und zuständig,
die in Ihrer Lage richtige
Lösung zu finden. Daher
gilt: Die Taufe ist zwar
das Sakrament, das
Christen miteinander ver-
bindet, aber sie begrün-
det auch die Zugehörig-
keit zu einer bestimmten
Konfession. 

Hinsichtlich der gemein-
samen Teilnahme am
Abendmahl wenden die
Kirchen unterschiedliche
Regelungen an: 

✔ Evangelische Landes-
kirchen, die Evange-
lische Brüder-Unität, 
die Evangelisch-
methodistische Kirche 
und weitere evangeli-
sche Freikirchen sowie 
die Alt-Katholische 
Kirche laden unabhän-
gig von der konfessio-
nellen Zugehörigkeit 
zur Teilnahme am 
Abendmahl ein 
(offene Kommunion). 

✔ Weil für die Römisch-
Katholische Kirche und 
die Orthodoxen Kir-
chen die Eucharistie-
feier ganz wesentlich 
Ausdruck der Kirchen-
gemeinschaft ist, 
können in der Regel 
nichtkatholische bzw. 
nichtorthodoxe Chris-
ten nicht an der Kom-
munion teilnehmen. 
In konfessionsverschie-
dener Ehe lebende 
Partner können aber 
unter bestimmten 
Voraussetzungen in der 
katholischen Kirche 
zur Kommunion zu-
gelassen werden. 
Hier ist ein voraus-
gehendes Gespräch 
mit dem katholischen 
Geistlichen nötig und 
hilfreich. 

Für weitere Information:

Netzwerk konfessions-

verbindender Paare und

Familien in Deutschland

www.netzwerk-oekumene.de

Und danach?

Die Zeit, in der konfes-
sionsverschiedene Ehen
misstrauisch und ableh-
nend betrachtet worden
sind, ist vorbei. Als kon-
fessionsverbindende Ehen
sind sie Wegzeichen öku-
menischer Hoffnung. 

✔ Bleiben Sie miteinan-
der im Gespräch über 
Ihren Glauben. 
Vielleicht gelingt es 
Ihnen, weiter Kontakt 
mit Ihren Gemeinden 
zu halten und offen zu 
sein für das, was Ihnen 
in der Kirche und Ge-
meinde Ihres Partners 
oder Ihrer Partnerin an 
Fremdem und Neuem 
begegnet. 

✔ Besuchen Sie mitein-
ander Gottesdienste. 
Dazu bieten sich be-
sonders die Feste des 
Kirchenjahres an. Das 
hilft Ihnen, in Ihren 
Kirchen beheimatet zu 
bleiben. Fühlen Sie sich 
gemeinsam eingeladen 
zu Gemeindeveran-
staltungen in Ihren 
Kirchen. Viele diako-
nisch-caritative Aktivi-
täten geschehen ohne-
dies ökumenisch. In 
Ihren Gemeinden gibt 
es sicher auch andere 
konfessionsverschie-
dene Paare, mit de-
nen Sie Kontakt auf-
nehmen können.

Auf 
dem Weg 
zur Ehe
Ein Brief an 
konfessionsverschiedene
Paare
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Die 
Vorbereitung
des Trau-
gottesdienstes

Für die Trauung konfes-
sionsverschiedener Paare
gibt es kirchliche Rege-
lungen, über die Sie die
Pfarrämter gerne infor-
mieren. Vergessen Sie
nicht, dass zwei Pfarräm-
ter für Sie zuständig sind.

✔ Klären Sie dabei, in 
welcher Kirche Ihre 
Trauung stattfindet 
und ob Geistliche 
beider Konfessionen 
mitwirken sollen, 
besonders, wenn Sie 
beide in Ihrer Kirche 
verwurzelt sind.

✔ Vereinbaren Sie mit 
den beteiligten Pfarrer-
innen bzw. Pfarrern ein 
Gespräch, bei dem 
auch der Ablauf und 
die Gestaltung bespro-
chen und geplant 
werden.

✔ In die Gestaltung des 
Traugottesdienstes 
können Ihre Vorstel-
lungen mit einfließen. 
Sie können z.B. bei 
der Auswahl der 
Schriftlesungen mit-
wirken und auch 
Lesungen selbst über-
nehmen. Familien-
angehörige oder 
Freunde können Für-
bitten vorbereiten und 
in den Gottesdienst 
einbringen. Oft be-
steht auch die Mög-
lichkeit, sich mit Vor-
schlägen zur musikali-
schen Gestaltung zu 
beteiligen. Einen sehr 
persönlichen Akzent 
können Sie dadurch 
setzen, dass Sie einen 
Bibeltext für die Trau-
predigt auswählen. 

Mit dem Traugottesdienst
können Sie als christliches
Paar Ihre Dankbarkeit und
Freude zum Ausdruck
bringen, dass Sie einan-
der begegnet sind und
liebgewonnen haben. 
Sie unterstreichen, dass
Sie für Ihren weiteren ge-
meinsamen Lebensweg
eine wichtige und grund-
legende Entscheidung
getroffen haben: Vor
Gott binden Sie sich mit
großem Vertrauen anein-
ander und versprechen
einander für die Zukunft
beständige Treue. Gott
verheißt Ihnen dazu sei-
nen Segen und seine
Nähe für Ihren gemein-
samen Weg. 

Ihre ökumenische Trau-
ung ist ein erster Schritt.
Damit aus Ihrer Ehe eine
Gemeinschaft werden
kann, die die Konfessio-
nen miteinander verbin-
det, sind noch weitere
Schritte zu tun, beispiels-
weise

✔ dass Sie dort, wo 
unterschiedliche Auf-
fassungen bleiben, 
einander respektieren 
und versuchen, diese 
Unterschiede auch vom 
anderen her zu verste-
hen

✔ und dass sie alle Ge-
meinsamkeiten im 
Glauben wahrnehmen 
und pflegen.  

Für Ihren gemeinsamen
Lebensweg wünschen wir
Ihnen Gottes Segen. 

Liebes Paar!

Sie kommen aus verschie-
denen Kirchen und pla-
nen Ihre kirchliche Trau-
ung. Sie sind daran inter-
essiert, wie ein Gottes-
dienst in diesen beson-
deren Tag Ihres Lebens
einbezogen und gestaltet
werden kann. 

Die nachfolgenden Zeilen
sind nicht als Ersatz für
das persönliche Gespräch
mit einer Pfarrerin/einem
Pfarrer gedacht, sondern
als Information über die
Möglichkeiten, die Sie als
konfessionsverschiedenes
Brautpaar im Blick auf
Ihre Trauung haben. 

Seit einer Reihe von Jah-
ren ist es möglich, öku-
menisch vereinbarte Trau-
gottesdienste zu feiern.
Damit meinen wir Trau-
gottesdienste, die von
Ihren Kirchen anerkannt
werden. Sie sind ein deut-
liches Zeichen der Freund-
schaft und der Versöh-
nung zwischen den Kir-
chen. Für Ehepartner aus
verschiedenen Kirchen,
für ihre Familien und für
alle, die mit ihnen zusam-
men feiern, bieten sie die
Erfahrung, dass wir Chris-
ten zusammengehören
und einen gemeinsamen
Weg gehen. 

Die 
rechtliche 
Seite

Rechtlich genügt es, 
dass nur ein ordinierter
Geistlicher oder eine 
ordinierte Geistliche die
Trauung vornimmt, da die
Kirchen mit Ausnahme
der orthodoxen Kirchen
untereinander eine kirch-
liche Eheschliessung an-
erkennen. 

Die Trauung erfolgt nach
der Ordnung der Kirche,
in der nach der Entschei-
dung des Paares die
kirchliche Trauung statt-
findet. Wenn der rö-
misch-katholische Partner
sich nicht für eine Trau-
ung nach katholischem
Ritus entscheidet, ist für
ihn die Befreiung (Dis-
pens) von der katholi-
schen Eheschließungs-
form (Formpflicht) nötig.
Um diese beim Bischof
einzuholen, ist ihm der
Pfarrer seines Wohnsitzes
behilflich. Nach erteilter
Dispens kann die Ehe
auch in einer anderen
Kirche - mit oder ohne

Beteiligung eines katholi-
schen Geistlichen - ge-
schlossen werden. 

Nach einer Vereinbarung
im badischen Landesteil
besteht dort die Möglich-
keit, unter Beteiligung
von Geistlichen beider
Konfessionen nach einer
gemeinsamen ökumeni-
schen Ordnung (soge-
nanntes „Formular C“)
den Traugottesdienst in
einer Kirche der beteilig-
ten Konfessionen zu fei-
ern. Dies betrifft den
Bereich der Evangelischen
Landeskiche in Baden, der
Erzdiözese Freiburg, der
Evangelischen Brüderuni-
tät, der Evangelisch-
methodistischen Kirche in
Baden und des Katholi-
schen Bistums der Altka-
tholiken in Deutschland.

Die Kirchen erwarten,
dass Sie in der Ehe Ihren
Glauben bezeugen und
leben. Zum Beispiel wird
der katholische Partner
gefragt, ob er in seiner
Ehe als katholischer Christ
leben und den Glauben
bezeugen will. In der
konfessionsverschiedenen
Ehe soll unbedingt für
den Glauben beider
Partner Raum sein.


